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Tenor

Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über den 
Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers

ist dahin auszulegen, dass

bei der Bestimmung des Mitgliedstaats, dessen Garantieeinrichtung für die Befriedigung nicht erfüllter Arbeitnehmeran-
sprüche zuständig ist, davon auszugehen ist, dass der Arbeitgeber, der zahlungsunfähig ist, nicht im Sinne dieser 
Bestimmung im Hoheitsgebiet mindestens zweier Mitgliedstaaten tätig ist, wenn nach dem Arbeitsvertrag des betreffenden 
Arbeitnehmers dessen Arbeitsschwerpunkt und gewöhnlicher Arbeitsort im Sitzmitgliedstaat des Arbeitgebers liegen, der 
Arbeitnehmer aber seine Aufgaben zu einem ebenso großen Teil seiner Arbeitszeit aus der Ferne von einem anderen 
Mitgliedstaat aus verrichtet, in dem sich sein Hauptwohnsitz befindet. 

(1) ABl. C 165 vom 19.4.2022.

Urteil des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 16. Februar 2023 (Vorabentscheidungsersuchen der 
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle — Niederlande) — L.G./Staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid

(Rechtssache C-745/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Zum Zeitpunkt des Asylantrags 
ungeborenes Kind))

(Vorlage zur Vorabentscheidung – Asylpolitik – Verordnung [EU] Nr. 604/2013 – Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 

zuständig ist – Art. 6 Abs. 1 – Wohl des Kindes – Art. 16 Abs. 1 – Abhängige Person – Art. 17 Abs. 1 – 
Ermessensklausel – Durchführungshandlung eines Mitgliedstaats – Zum Zeitpunkt der Stellung ihres 

Antrags auf internationalen Schutz schwangere Drittstaatsangehörige – Ehe – Ehegatte, dem im 
betreffenden Mitgliedstaat internationaler Schutz zuerkannt wurde – Entscheidung, die Bearbeitung des 

Antrags abzulehnen und die Antragstellerin in einen anderen, für diesen Antrag als zuständig 
angesehenen Mitgliedstaat zu überstellen)

(2023/C 127/15)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Vorlegendes Gericht

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle
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